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§ 1034 ABGB Gesetzliche Vertretung

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Als gesetzlicher Vertreter einer Person wird bezeichnet:
1. 1.wer flr ein minderjahriges Kind im Rahmen der Obsorge oder sonst im Einzelfall gesetzlich mit dessen
Vertretung betraut ist;
2. 2.ein Vorsorgebevollmachtigter, sobald die Vorsorgevollmacht wirksam ist @ 245 Abs. 1);
3. 3.ein gewdhliter und ein gesetzlicher Erwachsenenvertreter nach der Registrierung im Osterreichischen
Zentralen Vertretungsverzeichnis sowie ein gerichtlicher Erwachsenenvertreter und

4. 4.ein Kurator (8 277).
2. (2)Sofern nichts anderes angeordnet ist, wird eine durch Gerichtsentscheidung angeordnete gesetzliche

Vertretung mit Rechtskraft der Entscheidung wirksam.

In Kraft seit 01.07.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/245
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/277
file:///

	§ 1034 ABGB Gesetzliche Vertretung
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


